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Wesentliches zur Meldepflicht bei Verdacht auf Vorkommnisse sexualisierter Gewalt

Was fasst die ELKB unter „sexualisierte Gewalt“? 
Sexualisierte Gewalt beginnt nach dem Präventionsgesetz (PrävG) der ELKB bei anzüglichen Sprüchen oder unangemessenen Gesten und reicht über unerwünschte Berührungen, exhibitionistische Handlungen bis hin zur sexuellen Nötigung und Vergewaltigung. Entscheidend im Sinne des PrävG und einer Intervention ist nicht die Absicht der beschuldigten Person, sondern das individuelle Erleben der betroffenen Person. Die Frage ist also, ob sich die betroffene Person in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung unangemessen benachteiligt fühlt. 
Auch Peergewalt unter Kindern, beispielsweise in einer Kita oder Schule, ist unbedingt ernst zu nehmen. Sexualisierte Gewalt umfasst darüber hinaus jedes Verhalten zur Ausnutzung von Macht und Abhängigkeitsverhältnissen zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse, als auch die Instrumentalisierung von Sexualität, um Macht und Gewalt auszuüben und zu demonstrieren (vgl. § 1 Abs. 2 PrävG in Verbindung mit dessen Begründung). 

Wer ist aufgefordert, zu handeln?
Grundsätzlich sind alle hauptberuflich, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende in kirchlichen Institutionen der ELKB aufgefordert, zu handeln. Dies gilt unter anderem auch für Mitarbeitende von Kitas in evangelischer oder diakonischer Trägerschaft sowie für Schulen und/oder Hochschulen in evangelischer Trägerschaft.

Was muss passieren? 
Bei Wahrnehmung eines Vorkommnisses sexualisierter Gewalt in ihrem Umfeld sollen sich Mitarbeitende beraten lassen, § 6 Abs. 3 PrävG. Erweist sich der Verdacht nach einer Beratung als begründet oder besteht dieser von Anfang an, sind Mitarbeitende zur Meldung an die Meldestelle der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB (meldestellesg@elkb.de / 089 5595 342) verpflichtet, § 6 Abs. 4, Satz 1 PrävG. Ein begründeter Verdacht liegt dann vor, wenn erhebliche und plausible Verdachtsmomente gegeben sind. Erhebliche und plausible Verdachtsmomente meinen nicht, dass Verhaltensweisen beweisbar oder zwingend strafrechtlich relevant sein müssen. Es reicht aus, wenn Hinweise oder Indizien auf ein Vorkommnis sexualisierter Gewalt im o.g. Sinne hindeuten. Es wird von Mitarbeitenden nicht erwartet, dass sie diese Hinweise und Indizien allein und eigenständig richtig beurteilen. Zur Einschätzung sollte die Beratung durch die Meldestelle genutzt werden. Wer ohne Beratung eine Meldung unterlässt, muss mit entsprechenden dienst- oder arbeitsrechtlichen Folgen rechnen. 
Für beauftragte Ansprechpersonen, Berufsgeheimnisträger*innen und seelsorgerlich Beauftragte können Ausnahmen von der Meldepflicht gelten.

Für Fragen rund um das Thema Meldepflicht wenden Sie sich bitte an die Meldestelle:

Tel.: 089 / 5595 – 342
Mail: meldestelleSG@elkb.de
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